
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1971/6/17 9Os56/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.06.1971

Norm

B-VG Art20 Abs2

DP §23

Rechtssatz

Die p5ichtwidrige Zugänglichmachung eines Polizeiaktes (Diebstahlsanzeige) schädigt sowohl den Staat in seinem

Recht auf Wahrung des Amtsgeheimnisses als auch den Angezeigtem in seinem Anspruch, nicht diskriminiert zu

werden.
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9 Os 56/71
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